
Stadt Neumünster Neumünster, 14. November 2018
Der Oberbürgermeister 
Zentrale Verwaltung und Personal  
- Abt. Personal - 
 
 
  AZ: - 10.2 - Tanja Kay 
 
 

Drucksache Nr.:  0219/2018/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ausschuss für Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz 

27.11.2018 Ö Vorberatung 

Hauptausschuss 04.12.2018 Ö Vorberatung 
Ratsversammlung 11.12.2018 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Wahl des Ortswehrführers und des 
stellvertretenden Ortswehrführers der 
Freiwilligen Feuerwehr Neumünster-
Mitte 
 

 
A n t r a g : 

 
Den Wahlen von Herrn Löschmeister Mi-
chael Hahnke zum Ortswehrführer der FF 
Neumünster-Mitte und von Herrn Lösch-
meister Stefan Zocholl zum stellvertre-
tenden Ortswehrführer der FF Neumünster-
Mitte wird zugestimmt. 
 
 

 
 
 
ISEK: 

 
Im Notfall schnell, qualifiziert und ange-
messen helfen 
 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Keine 
 

 
 
 
 



-  2  - 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
 
 
Die mit Wirkung vom 26. Mai 2016 begonnene Amtszeit des vorherigen Ortswehrführers 
Torsten Petermann endete mit Ablauf des 05. Juli 2017 auf eigenen Wunsch. 
Nachdem auch der stellvertretende Ortswehrführer seit Oktober 2017 sein Amt ruhen ließ 
und letztlich im Januar 2018 zurückgetreten ist, ist die Wehr seither ohne Führung. 
Vorübergehend wurde durch den Fachdienst 37 –Feuerwehr, Katastrophenschutz, Ret-
tungsdienst- ein hauptamtlicher Mitarbeiter mit der Übernahme der Funktion des Orts-
wehrführers beauftragt (siehe hierzu auch Drucksache 1204/2013/DS – Aufstellung einer 
Pflichtfeuerwehr. 
 
Auf der Mitgliederversammlung am 28. August 2018 wurde der Löschmeister Michael 
Hahnke als einziger Kandidat für das Amt des Ortswehrführers vorgeschlagen und auch 
gewählt.  
 
Auf der gleichen Versammlung wurde Herr Löschmeister Stefan Zocholl als einziger 
Kandidat für das Amt des stellvertretenden Ortswehrführers vorgeschlagen und auch ge-
wählt.  
 
Die Wahlen des Ortswehrführers und des stellvertretenden Ortswehrführers bedürfen 
nach § 11 Abs. 3 Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG S-H) der Zustimmung 
des Trägers der Feuerwehr, der Ratsversammlung. 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 

Oberbürgermeister  
 
 


